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B. K-! Der Vollz. Rath erhielt schon mehrere Bill-
schuften ansgewanderter Schweitzer, weiche als Offi-
jierS unicr den Schweizertruppen in fremdem Sold und

gegen das Vaterland unter den Waffen stunden, und

wünschen nun wieder in dasselbe zurückkehre» und der
' Wohlihat des Amnesticgcfctzes theilhaftig gemacht wer-

dc» z» können. Unter diesen hat Anton Carl Glutz,
gnveicncr Landvogt zu Falkensicin im Canton Sololh.
u»v AloyS Raymann von Galles-Kappet un C. Linih,

dem Voll;. Rath der gesetzlichen Schonung würdig zu

seyn geschienen. Er hat Kenntniß von einigen andern,

welche im nemlichcn Fall sich befinden, und eher in

die Classe der Verirrten und durch daö Zusammeniref.

sen uugiücklichcr Umstände misgeleitelen als in die, der

wirklich gefährlichen Bürger zu setzen sind.

Der Voll;. Rar!) besorgt, daß die besondern Be-

gnatigungsvorschlàge, die er dem gesetzgebenden Rath,

zufolg des Z. 4, des Gesetzes vom -z. Horn., über

die Individuen eingebe», soll, Sie B> G. in Ihren
wichtigen Arbeiten unterbrechen würde», und glaubt

within Ihnen vorschlagen zu können, der vollziehenden

Gewalt ein? Vollmacht zn ertheilen, die sie degwaltigen

würde, ausgewanderten Officiers, in Fällen wo wirk-
lich Nachsicht statt haben könnte, die Wohlthat des Am-
nestiegcfetzeS angedeihcn zu lassen.

Der Voll;. Rath labet Sie, B> Gesetzgeber ein,
diesen Vorschlag Ihrer weisen Prüfung zu unterwcrf-
se» und vnsichert Sie zum Voraus, daß er davon nur
mit der gröstc» Vorsicht und der strengsten Gerechtigkeit,
Gebrauch machen wird.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Civil-
Gefttzgeb. Comimßion überwiesen:

Die Bürgerinn Maria Esther Rugcmont, geb. Sumi,
bittet in hcyliegcndcr Zuschr st, um die förmliche und
fcyerliche Legitimation ihres Sohnes, den mit ihr der

B Pcrod von Oesch gezeugt hat. Sie glaubt um
so eher Gewährung ihrer Bitte hoffen zu dürsten, da

Pervd jich als Vater des Kindes erklärte, und sie ge-

hcyrathet haben würde, wenn er beym Leben geblieben
wäre.

Der Voll;. Rath empfiehlt Ihnen B. Gesetzgeber,

um so mehr dieses Anliegen, da von ihm die Bcru.
higung einer Mutter und die öffentliche Ehre ihres Sch-
ues abhängt.

Die Militaircommißion legt einen Bericht über die
Errichtung einer Grcnadiercompagnie, in jedem Ba-
taillon leichter Infanterie, vor, der für z Tage auf
den Canzleytisch gelegt wird.

Die Finanzcommißion legt folgenden Bericht vor,
dessen Antrag angenommen wird.

Die beyden Städte Büren und Nidau im Canton
Bern waren kraft aller, vordem stets respektirter
Titel im Besitze des Ohmgelds und eS war diese Ab-
gäbe auf den Wein eine der ergiebigsten Quellen
ihrer Einkünfte.

Mit der allgemein eingeführten Getränkaustage ist

aber die Beziehung dieses Ohmgelds nicht mehr ver,
träglich, was denn diesen Städten, so wie so viel
andern, den empfindlichste» Nachtheil zufügt. Sie sind

daher auch jede sur sich mit Vorstellungen eingekommen,
worin sie sich über Benachiheiligung in ihrem Eigen-
rhum beschweren und daher sch ilessen, daß ihnen c:e
ausschließliche Beziehung des Ohmgclds noch serner

überlassen, oder wie Nidau beyfügt, daß ihm dafür
eine Enlschädniß geleistet werden möchte.

Diese Begehren sind aber keineswegs neu. Bey
der vorherigen Gesetzgebung sind viele ähnliche cinge- z

langt, worunter selbst ein ftüheres der Slabt Nidau
war. Bey der damals vorgenommenen Unlersuchuncf
fand man aber, daß die Ohmgeidsgcrechtigkeit ein Pn»
vileginm wäre, welches wie andere dergleichen Rechte
mit der Rcvvlutton gefallen sey und daß solche jezk

einzig der Repräsentation des Volks zukommen könne.

Man fand dem zufolge auch, daß es eben fo wenige

der Fall seyn könne, für den Verlust dieser Gerechtste
keil rine Entschädi iß zu leisten, als aber für den Ver-
lust ehcvoriger herrschaftlicher Rechte oder gar der Som
verainilät.

(Die Forts, folgt.)

A n kündig u n g.

Im Verlag des B. Ioh. Jakob Hausknecht, Buch-
Händler in St. Gallen, ist so eben nachstehendes inte-
restantes Werkgen erschienen: (eine critischc Anzeige'
desselben folgt in einein der nächsten Stücke des Rè-
publikaiiers

Gesunder Menschenverstand über die Kunst Völker'
zn beglücken. Eine Morgcngabe allen Völkern,-
Volksrcgicrern, Priestern, Lehrern, Eltern und'
Frennden der gegenwärtigen und künftigen Ge-
ncrationen dargereicht mit warmem BrudergesüM
von ihrem Freunde und Weltmftbürger A»dr»
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Inhalt des Werkes.
Das Völkcrglück beruht allererst auf beglückenden

Slaalsocrfassungen.

Zweck der Staatsverfassungen in Hinsicht auf einzelne
Staatsbürger, in Hinsicht auf einzelne Staaten und in
Hinsicht auf die ganze Menschheit.

Nöthige Klugheit republikanischer Völker bey den

Wahlen ihrer Stellvertreter oder Repräsentanten.
Kenntnisse und Tugenden der Repräsentanten. Erleich.
tcruug zur Gcutzgebung.

Allgemeine Bemerkungen über Religion. Es ist
nur eine Religion. Diese einzige ist die
wahre, allen Völkern und der ganzen
Menschheit angemessen. Ihre Ausübung ist

die mächtigste Stütze aller Staatsverfassungen. Das
Volk und die Volksregenten müssen sie schützen.

Wirkungen der Presse und Vortheile der Preßfreyheit.
Diese Preßfrcpheit darf nicht eingeschränkt werden.

Anonimilät. Vorlheilhafteste Leitung der Presse und

ihrer Produkte.
D e Gelehrten. Ihr unübersehbarer Nutzen und ihr

Recht. Die Kunst, sie zur allgemeinen Völkerbeglük-
kung vorthcilhafl wirksam zu machen.

Priester des Volks. Ihre Tugenden, Lehren, gesell»

schaftlichen Verhältnisse, und die Wmzde dieses Standes.
Pricsterinstitute und die Gegenstände ihres Studiums.

Der Stand der Schulmänner, Lehrer und Erzieher
der Jugend verdient den vorzüglichsten Augenmerk der

Regierungen. Unterstützung desselben. Sorge des Staa.
les, gute Lehrer und Erzieher zu bilden. Ihre
Kenntnisse.

Die Volksrepräsentanten die Weisen und Gelehrten,

und die Priester und Lehrer muss» mit vereinigten Kräf.
ten die sittliche Veredlung des erwachsenen Volkes bear»

Veiten. Art und Weise dieser Ausklärung.
Landeskultur und Ackerbau die Stützen und der gröste

Reichthum der Staaten. Beglückung eines Volkes

durch Aufklärung und Oekoiiomie. Act und Weise die.

ser Aufklärung.
Grundlage der Erziehung der Jugend eines Staates. ^

Sorge des Staates für dieselbe. Körperbildung und ^

erste Geistesbildung der Jugend. Wissenschaftliche und i

Kunstschule zur Belehrung und Erziehung der Jugend.

Einrichtung derselben. Ausnahme und Entlassung der

Jugend. Anstalten für Erziehung. Studien, Wis.
senschasten und Kenntnisse für die Stussenrcihe der Schu.
ten enics Staates. Gelehrte.

Allgemeine Art der Behandlung der Jugend, um
wahre Republikaner und muntere freye Menschen, und
um weise und gute Bürger und Bürgerinnen zu bilden.

Hergebrachte Tirannie gegen das weibliche Geschlecht.
Auflösung dieser Timmiie. Veredlung des weiblichen
Geschlechtes. Die erhabne Bestimmung dieses Ge»
schlechtes. Dessen Einfluß auf das Männervolk.

Einfluß und Wirkungen der Nationnlfeste auf die
Völker. Verschiedenheit dieser Feste. Einrichtung und
Zweckmäßigkeil derselben.

Die Ehen. Mittel den Hang zum chlosen Stande
aufzuheben und ihn für Aerehiichmig anzufachen. Unter»
stützungcn. Witwenkassen. Ehctribunalc oder Ehegcrichte.
Belehrung der Jünglinge und Mädchen, die den eh'li,
chen Vertrag schließen. Sorge in Betreff der Kinder-
krankheitcn. Die Freuden der Ehe.

Armuth. Sorge des Staates, die Quellen der

Armuth zu verstopfen. Sorge für Beschäftigung der
Armen. Thcurung. Wucher Armenanstalten.

Luxus. Seine Arten. Physisches und moralisches
Verderben, welche er erzeugt. Des Beyfalls würdiger
Luxus. Luxushandel. Dessen erzeugte Laster. Nützli.
cher Handel. — Verschiedenheit der Vermögensstände.
Uebermäßigcr Reichthum mit seine» Folgen. Streben
»ach Reichthum und Verwendung desselben. Anfodermig
des Staates. Staatsrcichthum.

Gesetz?. Kraft derselben. Kenntniß derselben. —
Gerechtigkeit. Ausübung derselben. Verbrechen. Zweck

der Straffen. Straffen. Benutzung der Strasse» und

Besserung. Advokaten und Advokaticn. Polizcy. Steu»
rcn und Auflagen. Gleichheil der Besteurungen. Fonds.
Belastung der Armen. Erpressungen. Ocssentliche Ver-
waltung des Reichthums des Volkes.

Friede. Seine Allgemeinheit, Dauer nnd Erhaltung.
Krieg. Religion und die gesunde Vernunft verwerfen

ihn. Sein Verderben, seine Schrecknisse und seine Fol»

gen. Der Soldalrnstand. Auflösung stehender Kriegs-
Heere. Rechtlicher Kampf. Möglich?.it die Kriege auf

ewig ;u verbannen. Festungen, Wälle und Mauer».
Congrcß der National Friedensrälhe und Erklärungen

vor Kriegen. Mittel, welches zu ergreifen wäre,

wenn die Bevölkerung eines Staates über das Ver«

hältniß der Erhaltungskräste stiege.

Ein Wort an die Tapfern die für die unterdrückte

Menschheit gegen den TiranniSmus kämpfen — zum

Besten der Menschheit gesagt. Nothwendige Aumcr»

kung. Beschluß.
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